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von deren Genehmigung oder Verwerffung das künftige
Glük einzelner Personen oder Familien abhängen kann,
nicht ungesäumt Eurem Entscheid empfehlen würde.

Eure Conunißlvn hat sich dcßnahcn entschlossen, die

unvollendeten Geschäfte, so wie ihr nach alle dahin ein.
schlagenden Aktenstücke zu Handcu kommen, ohne Auf-
schub zu untersuchen, und Euch, B. G., jedesmal
daS Resultat ihrer Untersuchung ungesäumt vorlegen.
Wenn die Commißion dadurch ihre Wicht erfüllt, so

glaubt sie auch zu gleicher Zeit dem gesetzgebenden Rath
ein Mittel an die Hand zu gebe», um die helvetische

Ration von seinem Bestreben nach nützlicher Thätig-
keit überzeugen zu können.

Ungeachtet nun Eure Commißion diesen Weg zu Bc»

Handlung des ersten Theils ihrer Aufträge eingeschla-

gen hat, so wird sie dennoch und zwar durch die glei.
chen Beweggründe getrieben, kein Mittel unversucht

lassen, um die Sammlung aller nie entschiedenen Ak.

ten in ihren Händen je eher je lieber zu vcrvoltstän.

digen.
Sie hat dazu bereits alles was von ihr selbst aus

gethan werden kann, veranstaltet, und schlägt «un
Ihnen, B. G-/ vor, nachstehende Botschaft an die

Vollziehung abgehen zu lassen:

» Der gesetzgebende Räch hat eine eigene Commis-

» sion aus seinem Mittet ernannt, um alle von der

„vorigen Gesetzgebung unvollendet gelassenen Arbeiten

^zu untersuchen, und dem dcrmalige» Rath zum Ent-

» scheid vorzulegen. Damit die Nachforschungen dieser

» Commißion bestmöglichst erleichtert werden laden wir
„Euch, B- Voll;. Räthe! freundlichst ein, uns ein

»Verzeichuiß derjenigen Botschaften der Vollziehung

» beförderlich mitzutheilen, die an die Gesetzgebung ab-

-, gegangen, und von derselben bis jezt nicht beantwor-

» tet worden sind. Es würde unsern gemeinschaftlichen

»Geschäftsgang sehr vortheilhaft seyn, wenn Ihr B.
» Vollziehungsräthe zugleich belieben würdet, uns die-

» jcnigen Botschaften besonders zu bezeichnen, deren

„ Beantwortung Euch vorzüglich dringend und wichtig
vorkommt. Wir ersuchen Euch dafür, und bitten

»Euch zugleich, Euren Ministern den Auftrag zu ge-

»bcn, daß Sie unserer Commißion über die jeden

» aus ihnen allfällig betreffenden Gegenstände, alle

» Erläuerungen ertheilen, welche unsre Commißion
»ihnen abfodcrn könnte.

Die vorgeschlagene Einladung an die Vollziehung
tvixd angenommen.

(Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten

Der Regierungsstatthalter des Cantons
Watdstätten, an die Bürger Usteri und
Escher.

Zug, 14. Aug. 1800.

Sie zeichnen die schönen Thaten der Bürger ins
Buch der Menschheit genau ein; diese gehen gewöhn,
lich eines Schrittes mit irgend einem fatalen Schiksale,
und indem sie die Leiden mildern, die diese schaffen,
tröste» sie zu einer Zeit, wo sie lehren. — Borge,
stern circa ; Uhr Nachmittag ergriff die Flamme einen
Wald an der kleinen Mytcn über die Anhöhe des Fle-
kens Schwyz, und riß schnell weil um sich, und be-

drohte aufwärts eine lange Kette der sehr schönen

Waldung über den Rücken desHaggenbergs nach Einsicd.
len abwärts den Buchenwald, bis an den Flecken von
Schwyz. Der Umstand vergrößerte die Gefahr, daß
die Erde voll Kalksteine war, und Feuer durch diesen
Kanal von einem Rücken des Bergs zum andern ver.
pflanzte, indessen cs.an Gehülfen, Wasser und Instru.
menten mangelte. Ich foderte nebst den Bürgern von
Waldstätten, auch die vom benachbarten Canton Zü-
rich, aus den Bezirken Metmenstädten, und Horgen,
zur schnellen Hülfe bey. Sie strömten sogleich zu meh.
reren Hunderten mit allem nöthigen verschen, daher,
und der Agent von Horgen schrieb: »Aus den ersten

» Wink komme ich mit allen meinen Bürgern nach."
Sie benachrichtigten selbst die nächstgclegcnen Bezirke
dieses Cantons davon, so, daß von allen Seiten her,
Hülfe kam. Indessen giengen von der Munizipalität
Schwyz die beruhigenden Berichte ein, daß sich die

Wuth des Feners, dnrch Hülfe der zahlreich herbey-
gekommenen Bürgern, von den Distrikten Zug, Art,
und Einsiedlen legte.

Ich konnte hiemit die edlen Nachbarn von Zürich
entlassen. Sie nahmen unsern Dank und unsern Se-
gen nach Hause, ohne einen Trunk Wein zu ihrer
Erfrischung von uns annehmen zu wollen.

Indem ich Ihnen dieses, Bürge r Räthe! erzähle,
möchte ich diesen guten Bürgern und ihren würdigen
Vorgesetzten, meinem Dank und meine Rührung öf.
fentlich an Tag legen.

Gruß und Achtung!

Der Regiernngsstatthalter,

Trutmanu.


	Inländische Nachrichten

